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Info  Patientenverfügung
 Mein Wille als Patient/in

	 3 Was ist eine  
  Patientenverfügung?

	 3 An wen kann ich mich  
  wenden?

	 3 Wo finde ich Unterlagen?
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 Der Weg zur  
 Patientenverfügung

Erstinformation

Verbindliche Patientenverfügung

Überlegen &
Entscheiden

Erstellen vor 
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt, 

Notarin/Notar, Patientenvertretung,
Erwachsenenschutzverein

Patientenvertretung,
Freunde, Familie, Vertrauensperson,

Erwachsenenschutzverein

Vertrauensärztin/Vertrauensarzt

Ärztliche Aufklärung



 Was ist eine  
 Patientenverfügung? 

 In einer Patientenverfügung legen Sie  
 fest, welche medizinischen Behandlun- 
 gen später, in bestimmten Situationen,  
 nicht mehr durchgeführt werden dürfen.

 Wann gilt die  
 Patientenverfügung? 

 Die Patientenverfügung wird wirksam,  
 wenn Sie nicht mehr eigenständig ent- 
 scheiden können.

 Wie lange gilt eine  
 verbindliche Patienten- 
 verfügung? 
 Eine verbindliche Patientenverfügung gilt  
 grundsätzlich für den Zeitraum von  
 längstens 8 Jahren. Damit die Verbind- 
 lichkeit aufrecht bleibt, müssen Sie vor  
 Ablauf der 8 Jahre die Patientenverfü- 
 gung erneuern.

 Voraussetzungen für eine 
 verbindliche Patienten-
 verfügung

 Folgende Voraussetzungen müssen er- 
 füllt sein, um eine Patientenverfügung zu  
 einer verbindlichen Patientenverfügung  
 zu machen:

 3 Umfassendes ärztliches Aufklärungsge- 
  spräch bei einer Ärztin/einem Arzt Ihres  
  Vertrauens

 3 Errichtung vor einer Juristin/einem Ju- 
 risten (z. B. Patientenvertretung, Rechts- 
 anwältin/Rechtsanwalt, Notarin/Notar)

 Eine Patientenverfügung, die nicht alle  
 Voraussetzungen erfüllt, ist trotzdem zu 
 berücksichtigen. Sie kann eine wichtige  
 Entscheidungshilfe für die Ärztin/den  
 Arzt sein.

 An wen kann ich mich 
 wenden?

 Folgende Personen und Institutionen  
 können Ihnen bei der Erstellung einer  
 Patientenverfügung behilflich sein:

 3 Ihre zuständige Patientenvertretung

 3 Ihre Vertrauensärztin bzw. ihr Ver- 
  trauensarzt

 3 Rechtsanwältin/Rechtsanwalt 

 3 Notarin/Notar 

 3 Erwachsenenschutzvereine

 Auf www.patientenanwalt.com beim  
 Link  „Ihre Rechte/Patientenverfügung“ 
 finden Sie kostenlos Unterlagen, die  
 Ihnen beim Erstellen einer Patienten- 
 verfügung behilflich sind:

 3 Formular zur Errichtung einer  
  Patientenverfügung 

	 3 Ratgeber zur Errichtung einer  
  Patientenverfügung

 3 Erneuerungsformular
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